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ErwGr

Erwägungsgrund 85 - Meldepflicht von Verletzungen an die Aufsichtsbehörde

1 Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann – wenn nicht rechtzeitig und
angemessen reagiert wird – einen physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche
Personen nach sich ziehen, wie etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten oder
Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste,
unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem
Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche
Nachteile für die betroffene natürliche Person. 2 Deshalb sollte der Verantwortliche, sobald ihm eine
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, die Aufsichtsbehörde von der
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und, falls möglich, binnen höchstens
72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten, es sei denn, der
Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die
persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 3 Falls diese Benachrichtigung nicht
binnen 72 Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden
müssen, und die Informationen können schrittweise ohne unangemessene weitere Verzögerung
bereitgestellt werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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